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f\i~.i'::;C~fi i'Aüller & Colt
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Bürklin I ~,'il~
Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

IM N,AMEN DES VOLKES

URTEIL

Rechtsstreit

KJLäger

ProzessbevollmAchtigte:

Rechtsanwälte Norbert Müller u.
Coll.,Erbprinzenstr. 

18, LG-Fach 103,
79098 Freiburg, Gz.: D9/D11481

gegen

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwalt Bär, :K:andelstr. 65,
79312 Emmendingen ,
Gz.: Bl133 -126/200:2

wegen Forderung

hat das Amtsgericht Enmflendingen



Seite 2

durch Richter am AmtsgeJricht Mertel
auf die mündliche Ver~ldlung vom 19.3.2002

jE\ir Recht erkannt:

1. 

Die Beklagte wird veJ~rteilt, an den Kläger 153,95 EUR nebst
Zinsen i. H. v. 5 'lwer dem Basiszins seit 31.5.2001 zu
bezahlen.

2. 

Die Beklagte trägt d:Le Kosten des Verfahrens.

3. 

Das Urteil ist vorlä'lfig vollstreckbar. Die Beklagte kann die
Vollstreckung durch ~;icherheitsleistung i. H. v. 110 " des
jeweils zu vollstrecJcenden Betrages abwenden, falls nicht der
Kläger zuvor Sicherh~~it in gleicher Höhe leistet.
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Tatbestand:

Der Kläger ist bei der :Beklagten privat krankenversj.chert. Er
begehrt von der Beklagt~e;n die Erstattung restlicher Kosten für
eine zahnärztliche Be~adlung.

Dem Kläger wurden im RaJt1men einer zaJ:märztlichen Behandlung im
sogenannten Dentin-Adhä:9iv-Verfahren Füllungen gelegt. Dabei
handelt es sich um ein '\Terfahren, das nach Inkrafttreten der GO2:
entwickel t wurde. Der d49n Kläger behandelnde Zahnarzt rechnete
seine diesbezüglichen L49istungen nach den Gebührenziffern 215 -
217 GOZ ab. Die Beklagt4~, die die Ansicht vertritt, Leistungen
dieser Art könnten nur ]~ach den Gebührenziffern für plastische
Füllungen Nr. 205, 207, 209 und 211 GOZ abgerechnet werden,
kürzte den vom Kläger b9gehrten Erstattungsbetrag UD.ter
Zugrundelegung ihrer Au:Efassung in den von ihr erstellten
Leistungsabrechnungen vc~m 19.1.2000 und 8.1.2001 um insgesamt
301,10 DM. Diesen Betra!3' macht der Kläger mit der Klage geltend.

Der Kläger trägt vor, b~eim Dentin-Adhäsiv-Verfahren handle es
sich um eine selbständi!3e Leistung gem. § 6 Abs. 2 GOZ, die nachArt, 

Kosten -und Zeita1Llfwand mit den Gebührenpositionen 215 -
217 der GOZ vergleichba:r sei. Die durch die Beklagte vorgenommene
Kürzung sei deshalb zu l[Jnrecht erfolgt.

Der Kläger beantragt,

die Beklagte zu ver~rteilen, an den Kläger 153,95 EUR (301,10
DM) nebst Zinsen i. H. v. 5 % über dem Basiszins seit
Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte trägt vor, das Dentin-Adhäsiv-Verfahren könne
lediglich nach den Gebührenziffern für plastische Füllungen
abgerechnet werden. Die erfolgte Abrechnung sei deshalb nicht zu
beanstanden.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines
Sachverständigengutachtens. Wegen des Ergebnisses der
Beweisaufnahme wird auf das schriftliche
Sachverständigengutachten vom 9.1.2002 verwiesen.

Zur Erganzung des Sach- und Streitstandes wird auf die
gewechselten Schriftsät:ze nebst Anlagen Bezug geno11\]nen.

Die Klage wurde der Be1<:lagten am 30.5.2001 zugestellt.
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~~Dt8c:h.idunq8qründe:

Die zulässige Klage ist begrUndet. Die Beklagte ist zur Zahlung
des restlichen Zahnarzthonorars aufgrund des zwischen den
Parteien bestehenden Krcmkenversicherungsvertrages verpflichtet.
Über die Zahlungspflicht: der Beklagten für zahnärztliche
Leistungen der streitge~Jenständlichen Art besteht zwischen den
Parteien kein Streit.

Der den KlAger behandelnde Zahnarzt hat die im
Dentiv-AdhAsiv-Verfahren gelegten Füllungen zurecht nach den
Gebühren Ziffern 214 -~!17 GOZ abgerechnet. In der GOZ ist das
Dentin-Adhäsiv-Verfahren nicht ausdrücklich erwähnt. Wie die
Abrechnung der nach die~Jem Verfahren durchgeführten Leistungen zu
erfolgen hat, richtet sj,-ch nach § 6 Abs. 2 GOZ.

Bei der dentin-adhAsiven Restauration eines Zahnes handelt es
sich um eine selbständi~Je Leistung im Sinne von § 6 Abs. 2 GOZ.
Das Gericht schließt sic:h insoweit den nachvollziehbaren und
überzeugenden Ausführun~Jen des Sachverständigen an. Unstreitig
wurde das Dentin-Adhäsi'r-Verfahren erst nach Inkrafttreten der
GOZ entwickelt, so dass es für die Vergütung einer nach diesem
Verfahren erbrachten Le:Lstung gern. § 6 Ahs. 2 GOZ darauf ankommt
mit welchen zahnärztlichen Leistungsbeschreibungen der GOZ das
Dent in-Adhäs iv-Verfahren nach Art, -Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertig ist.

Auch insoweit folgt das Gericht den Ausführungen des
Sachverständigen, der w~ter Darlegung der einzelnen
Arbeitsschritte überzeu!jend ausgef'llhrt hat, dass sich entgegen
der Ansicht der Beklagten der Kosten- und Zeitaufwand der
Dentin-AdhAsiv-Technik I~inerseits sowie der Komposit-Füllung nach
alter Technik andererse:its nicht entsprechen. Vielmehr sei der
Kosten- und Zeitaufwand sowie die Art der Leistung mit denjenigen
in Gebührenziffern 214 -217 der GOZ beschriebenen gleichwertig.
Der Beklagten ist zwar zuzugeben, dass es sich bei dem
Dentin-Adhäsiv-Verfahre:[l um eine besondere Art der Füllung
handelt. Allein der Umstand, dass diese Füllung im Zahn aufgebaut
und nicht wie bei Inlays zunächst im Labor gefertigt wird, um
anschließend vorn Zahnarzt eingepasst zu werden, kann nicht dazu
führen, dass dentinadhäsive Füllungen nach den Gebührenziffern
für plastische Füllungen (Nr. 205, 207, 209,211) zu berechnen
sind. Letztlich handelt es sich auch bei dem Setzen von Inlays um
eine Methode zur Füllung einer Kavität. Allein der Ort der
Herstellung einer derartigen Füllung (Aufbau im Zahn einerseits
oder im Labor andererseits) kann allenfalls eines unter vielen
Kriterien sein, nach de:nen die vergleichbarkeit einer in der GOZ
nicht gesondert aufgeführten selbständigen Leistung mit einer
unter einer Gebührenziffer genannten Leistung zu bewerten ist. Da
im Zweifel eine neue se~lbständige zahnärztliche Leistung mit
einer bereits in der GCIZ erfassten Leistung nicht identisch ist,
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Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 291, 288 BGB.

Die Berufung gegen diesE~s Urteil wird gemAß § 511 Ahs. 4 ZPO
zugelassen. Mit der Fra~le, nach welchen Gebührenziffern
Leistungen, die in der Dentin-Adhäsiv-Technik erbracht wurden,
abzurechnen sind, haben sich bereits eine Vielzahl von
Amtsgerichten befasst, '~obei zum Teil eine Vergleichbarkeit mit
den Gebührenziffern 205 ff. GOZ zum Teil mit den Gebührenziffern
214 ff. GOZ bejaht wurd~~. Zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung zumindes1: im ZustAndigkeitsbereich des
Berufungsgerichtes war die Berufung deshalb zuzulassen.


